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(57) Die Erfindung betrifft u. a. ein Zwischengetriebe (16) 
für eine Vorrichtung (10) zum Lenken eines 
Kraftfahrzeugs, insbesondere Nutzfahrzeugs, mit 
einer, insbesondere fahrerseitigen,
Hauptlenkeinrichtung (12) und einer, insbesondere 
beifahrerseitigen, Zusatzlenkeinrichtung (14). Das 
Zwischengetriebe (16) weist eine erste Antriebswelle 
(52), die trieblich mit einem Lenkungsstrang (22) der 
Hauptlenkeinrichtung (12) verbindbar ist, und eine 
zweite Antriebswelle (54), die trieblich mit einem 
Lenkungsstrang (26) der Zusatzlenkeinrichtung (14) 
verbindbar ist, auf. Das Zwischengetriebe (16) weist 
einen Kopplungsmechanismus (62), der zum 
wahlweisen Koppeln und Entkoppeln der ersten 
Antriebswelle (52) und der zweiten Antriebswelle (54) 
ausgebildet ist, auf. Das Zwischengetriebe (16) weist 
ein Gehäuse (46) auf, in dem die erste Antriebswelle 
(52) und die zweite Antriebswelle (54) drehbar 
aufgenommen sind. Damit kann, wenn gewünscht, 
das Kraftfahrzeug mittels der Zusatzlenkeinrichtung 
(14) (mit-) gelenkt werden.
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Beschreibung

VORRICHTUNG ZUM LENKEN EINES KRAFTFAHRZEUGS UND ZWISCHENGETRIEBE
HIERFÜR

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs, insbesondere 
Nutzfahrzeugs, mit einer, insbesondere fahrerseitigen, Hauptlenkeinrichtung und einer, insbe­
sondere beifahrerseitigen, Zusatzlenkeinrichtung. Die Erfindung betrifft ferner ein Zwischenge­
triebe für die Vorrichtung zum Lenken des Kraftfahrzeugs.
[0002] Für den Fahrschulbetrieb können Lenkvorrichtungen eines Kraftfahrzeugs eine fahrer­
seitige Hauptlenkeinrichtung und eine beifahrerseitige Zusatzlenkeinrichtung, die jeweils ein 
eigenes Lenkrad und einen eigenen Lenkungsstrang umfassen, aufweisen. Das Kraftfahrzeug 
kann somit sowohl mittels der Hauptlenkeinrichtung als auch mittels der Zusatzlenkeinrichtung 
gelenkt werden. Damit können beifahrerseitige Lenkeingriffe und Lenkkorrekturen ohne um­
ständliches Umgreifen auf das Lenkrad des Fahrers vorgenommen werden, was insbesondere 
im Fahrschulbetrieb hilfreich ist und die Fahrsicherheit erhöht.
[0003] Die US 4,756,552 A offenbart ein Lenksystem, das von einem Paar von Lenkrädern 
gesteuert wird. Das Lenksystem weist auch erste und zweite Lenkradwelleneinrichtungen auf, 
die jeweils eines der Lenkräder tragen. Ein Radlenkmechanismus ist mechanisch mit der ersten 
und der zweiten Lenkradwelleneinrichtung verbunden.

[0004] Die US 3,814,204 A offenbart einen Doppellenkungsumwandlungsmechanismus, der 
zwei Getriebemittel verwendet, die durch eine ausziehbare Stange miteinander verbunden sind, 
die in einer schwenkbar gelagerten Kabine positioniert ist. Das erzeugte Lenkdrehmoment wird 
über eine Getriebeeinrichtung an die lenkbaren Räder geleitet. Die Getriebeeinrichtung ist 
verschiebbar und schwenkbar mit der Kabine verbunden, so dass die Kabine nach vorne ge­
neigt werden kann.
[0005] Die US 4,921,066 A offenbart ein Doppelsteuerungsantriebssystem für ein Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor, das auf Rädern bewegbar ist und ein Paar von Lenksystemen, ein Paar 
von Bremssystemen und ein Paar von Beschleunigersystemen aufweist. Die Lenksysteme 
arbeiten miteinander zusammen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine alternative und/oder verbesserte Vor­
richtung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs mit einer Hauptlenkeinrichtung und einer Zusatz­
lenkeinrichtung zu schaffen.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch das Zwischengetriebe und die Vorrichtung zum Lenken 
eines Kraftfahrzeugs gemäß den unabhängigen Ansprüchen. Vorteilhafte Weiterbildungen sind 
in den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung angegeben.
[0008] Das Zwischengetriebe ist für eine Vorrichtung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs, insbe­
sondere Nutzfahrzeugs, mit einer, insbesondere fahrerseitigen, Hauptlenkeinrichtung und einer, 
insbesondere beifahrerseitigen, Zusatzlenkeinrichtung geeignet. Das Zwischengetriebe weist 
eine erste Antriebswelle, die trieblich mit einem Lenkungsstrang der Hauptlenkeinrichtung ver­
bindbar ist, auf. Das Zwischengetriebe weist eine zweite Antriebswelle, die trieblich mit einem 
Lenkungsstrang der Zusatzlenkeinrichtung verbindbar ist, auf. Das Zwischengetriebe weist 
einen Kopplungsmechanismus, der zum wahlweisen Koppeln und Entkoppeln der ersten An­
triebswelle und der zweiten Antriebswelle ausgebildet ist, auf. Das Zwischengetriebe weist 
ferner ein Gehäuse auf, in dem die erste Antriebswelle und die zweite Antriebswelle drehbar 
aufgenommen sind.

[0009] Die Integration des Zwischengetriebes in die Vorrichtung zum Lenken des Kraftfahr­
zeugs ermöglicht eine wahlweise Kopplung und Entkopplung der Zusatzlenkeinrichtung und der 
Hauptlenkeinrichtung. Damit kann, wenn gewünscht, das Kraftfahrzeug mittels der Zusatzlenk­
einrichtung (mit-) gelenkt werden, wenn die erste Antriebswelle und die zweite Antriebswelle 
miteinander gekoppelt sind. Dies kann beispielsweise im Fahrschulbetrieb gewünscht sein. Das
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Zwischengetriebe kann das Drehmoment der Zusatzlenkeinrichtung formschlüssig in den 
Hauptlenkungsstrang einleiten. Alternativ kann, wenn gewünscht, das Kraftfahrzeug nur mittels 
der Hauptlenkeinrichtung gelenkt werden, wenn die erste Antriebswelle und die zweite An­
triebswelle voneinander entkoppelt sind. Damit kann das Kraftfahrzeug neben den Fahrschulbe­
trieb auch gemäß dessen eigentlicher Bestimmung verwendet werden, bei der ein Lenkeingriff 
mittels der Zusatzlenkeinrichtung nicht möglich ist. Es ist bspw. auch möglich, ein als Linkslen­
ker-Fahrzeug eingesetztes Fahrzeug, bei der die Hauptlenkeinrichtung auf der linken Seite des 
Kraftfahrzeugs ist, hilfsweise als Rechtslenker-Fahrzeug mittels der Zusatzlenkeinrichtung 
einzusetzen, und umgekehrt.

[0010] Insbesondere können die erste Antriebswelle und die zweite Antriebswelle im Wesentli­
chen parallele Wellenachsen aufweisen.
[0011] Insbesondere weist die erste Antriebswelle einen Wellenstumpf auf, der dazu ausgebil­
det ist, mit dem Lenkungsstrang der Hauptlenkeinrichtung, beispielsweise gelenkig, verbunden 
zu werden. Alternativ oder zusätzlich weist die zweite Antriebswelle einen Wellenstumpf auf, der 
dazu ausgebildet ist, mit dem Lenkungsstrang der Zusatzlenkeinrichtung, beispielsweis gelen­
kig, verbunden zu werden.

[0012] In einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das Gehäuse ein abgedichte­
tes und/oder geschlossenes Gehäuse,. Dies hat den Vorteil, dass einerseits kein Schmutz in 
das Zwischengetriebe eindringen und andererseits kein Schmiermittel aus dem Zwischengetrie­
be austreten kann.

[0013] Beispielsweise können die erste Antriebswelle und die zweite Antriebswelle jeweils 
beidseitig kugelgelagert sein.
[0014] Es ist möglich, dass auch der Kopplungsmechanismus in dem Gehäuse aufgenommen 
ist.
[0015] Das Gehäuse des Zwischengetriebes kann insbesondere ein Gehäuse sein, das nur für 
das Zwischengetriebe vorgesehen ist. D. h., das Zwischengetriebe kann ein eigenes Gehäuse 
aufweisen. Das eigene Gehäuse ermöglicht eine montagefreundliche Integration des Zwi­
schengetriebes in die Vorrichtung zum Lenken des Kraftfahrzeugs. Insbesondere kann das 
Zwischengetriebe so in die Vorrichtung zum Lenken des Kraftfahrzeugs integriert werden, dass 
nur geringe Änderungen am Serien-Lenkungsstrang des Kraftfahrzeugs vorgenommen werden 
müssen, um das Kraftfahrzeug auf eine Doppellenkvorrichtung umzurüsten.
[0016] In einem Ausführungsbeispiel ist das Zwischengetriebe als ein, insbesondere einstufi­
ges, Stirnradgetriebe ausgebildet und/oder weist eine Übersetzung von 1 auf. Damit findet 
keine Drehmomentübersetzung zwischen den Zahnrädern, insbesondere Stirnrädern, des 
Zwischengetriebes statt.
[0017] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind die Zusatzlenkeinrichtung und die Haupt­
lenkeinrichtung an entgegengesetzten Seiten des Zwischengetriebes trieblich mit dem Zwi­
schengetriebe verbindbar.
[0018] Insbesondere ragen der Wellenstumpf der ersten Antriebswelle und der Wellenstumpf 
der zweiten Antriebswelle an entgegengesetzten Seiten des Gehäuses aus dem Gehäuse des 
Zwischengetriebes.
[0019] In einer Ausführungsform ist die erste Antriebswelle drehfest mit einem angetriebenen 
Zahnrad verbunden. Die zweite Antriebswelle ist drehfest mit einem treibenden Zahnrad ver­
bunden. Der Kopplungsmechanismus ist zum wahlweisen Koppeln und Entkoppeln des trei­
benden Zahnrads und des angetriebenen Zahnrads ausgebildet. Das angetriebene Zahnrad 
und das treibende Zahnrad können miteinander kämmen.
[0020] Insbesondere kann das angetriebene Zahnrad drehtest und axial gesichert auf der ers­
ten Antriebswelle angeordnet sein.
[0021] Insbesondere kann das treibende Zahnrad drehtest und axial verschiebbar auf der zwei­
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ten Antriebswelle angeordnet sein.
[0022] In einerweiteren Ausführungsform weist der Kopplungsmechanismus eine Schiebemuffe 
oder eine Kupplung, insbesondere eine Klauenkupplung, auf.

[0023] In einer Weiterbildung ist das treibende Zahnrad mit der Schiebemuffe verschiebbar, um 
in Eingriff mit und außer Eingriff von dem angetriebenen Zahnrad zu gelangen. Insbesondere 
kann das treibende Zahnrad an der Schiebemuffe befestigt sein. Beispielsweise können das 
treibende Zahnrad und die Schiebemuffe miteinander verschraubt sein.
[0024] In einer Weiterbildung ist die Schiebemuffe auf einem Keilwellenprofil der zweiten An­
triebswelle verschiebbar. Alternativ oder zusätzlich ist die Schiebemuffe mittels einer Schaltga­
bel verschiebbar. Die Schaltgabel kann beispielsweise in eine Umfangsnut der Schiebemuffe 
eingreifen.
[0025] Bei einer Ausführungsvariante mit Kupplung, insbesondere Klauenkupplung, statt 
Schiebemuffe kann das treibende Zahnrad axial gesichert auf einer Antriebswelle vorgesehen 
sein. Das treibende Zahnrad kann ständig im Eingriff mit dem angetriebenen Zahnrad sein. Die 
Kupplung kann auf einerweiteren, koaxialen Antriebswelle (zum Beispiel der zweiten Antriebs­
welle) vorgesehen sein, um wahlweise in Eingriff mit und außer Eingriff von dem treibenden 
Zahnrad zu gelangen.
[0026] In einem Ausführungsbeispiel weist das Zwischengetriebe ferner eine Führungseinrich­
tung, insbesondere aufweisend eine Führungsstange, mittels der der Kopplungsmechanismus 
geführt, insbesondere längsgeführt, ist, auf. Damit kann beispielsweise ein Verkanten des 
Kopplungsmechanismus, insbesondere der Schaltgabel des Kopplungsmechanismus, beim 
Koppeln und Entkoppeln verhindert werden.

[0027] Insbesondere kann die Führungsstange in dem Gehäuse parallel zu den Wellenachsen 
der ersten Antriebswelle und der zweiten Antriebswelle befestigt sein.
[0028] Beispielsweise kann die Führungseinrichtung zur Längsführung des Kopplungsmecha­
nismus parallel zu den Wellenachsen der ersten Antriebswelle und der zweiten Antriebswelle 
ausgebildet sein.
[0029] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist das Zwischengetriebe ferner eine Arretier­
einrichtung, insbesondere aufweisend einen Sicherungsstift, mittels der der Kopplungsmecha­
nismus in einer eingekoppelten Stellung und/oder einer ausgekoppelten Stellung arretierbar ist, 
auf. Die Arretierungseinrichtung ermöglicht, dass nicht ungewollt eine Kopplung oder Entkopp­
lung des Kopplungsmechanismus durchgeführt wird. Stattdessen kann der Kopplungsmecha­
nismus sicher in der eingekoppelten Stellung oder in der ausgekoppelten Stellung arretiert 
werden.
[0030] Insbesondere kann die Arretierungseinrichtung von außerhalb des Gehäuses des Zwi­
schengetriebes zugänglich sein.

[0031] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist das Zwischengetriebe ferner eine Rastein­
richtung, insbesondere aufweisend einen in eine Umfangsnut einrastbaren federvorgespannten 
Rastkörper, mittels der der Kopplungsmechanismus in einer eingekoppelten Stellung und/oder 
einer ausgekoppelten Stellung einrastbar ist, auf. Damit kann eine ungewollte Verschiebung 
des Kopplungsmechanismus verhindert werden, wenn die Arretierungseinrichtung bereits gelöst 
ist. Zudem kann beispielsweise das treibende Zahnrad in der eingekoppelten Stellung gehalten 
werden, ohne einen schleifenden Kontakt zwischen der Schaltgabel und der Schaltmuffe zu 
erzeugen.

[0032] Beispielsweise können mehrere am Umfang der Schiebemuffe verteilte federvorge­
spannte Rastkörper in eine Umfangsnut des Keilwellenprofils einrasten. Insbesondere kann die 
Umfangsnut V-förmig ausgebildet sein.
[0033] Es ist auch möglich, dass der oder die federvorgespannten Rastkörper in der Antriebs­
welle vorgesehen sind und in eine beispielsweise V-förmige Umfangsnut der Schiebemuffe
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einrastbar sind.

[0034] In einer Ausführungsform weist das Zwischengetriebe ferner eine Betätigungseinrich­
tung, insbesondere aufweisend eine Betätigungsstange, mittels der der Kopplungsmechanis­
mus manuell betätigbar ist, auf.
[0035] Insbesondere kann die Betätigungseinrichtung mit der Schaltgabel des Kopplungsme­
chanismus verbunden sein.
[0036] Beispielsweise kann ein Handgriff (Griffstück) der Betätigungseinrichtung von außerhalb 
des Gehäuses des Zwischengetriebes zugänglich sein.

[0037] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs, insbe­
sondere Nutzfahrzeugs. Die Vorrichtung weist die Hauptlenkeinrichtung, die Zusatzlenkeinrich­
tung und das Zwischengetriebe wie hierin offenbart auf. Der Lenkungsstrang der Hauptlenkein­
richtung ist trieblich (insbesondere direkt) mit der ersten Antriebswelle verbunden und der Len­
kungsstrang der Zusatzlenkeinrichtung ist trieblich (insbesondere direkt) mit der zweiten An­
triebswelle verbunden.
[0038] Insbesondere kann die Hauptlenkeinrichtung ein Lenkrad aufweisen, das antreibend mit 
dem Lenkungsstrang der Hauptlenkeinrichtung verbunden ist. Beispielsweise kann der Len­
kungsstrang der Hauptlenkeinrichtung eine Lenk-Gelenkwelle aufweisen.
[0039] Insbesondere kann die Zusatzlenkeinrichtung ein Lenkrad aufweisen, das antreibend mit 
dem Lenkungsstrang der Zusatzlenkeinrichtung verbunden ist. Beispielsweise kann der Len­
kungsstrang der Zusatzlenkeinrichtung eine Mehrzahl von Lenk-Gelenkwellen, Winkelgetrieben 
und/oder flexiblen Wellen aufweisen, die trieblich miteinander verbunden sein können.
[0040] In einem Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung ferner ein Lenkgetriebe (einen Rad­
lenkmechanismus), insbesondere zum Wandeln einer eingehenden Drehbewegung in eine 
ausgehende Schiebebewegung, auf. Das Zwischengetriebe ist antreibend mit dem Lenkgetrie­
be verbunden.

[0041] Beispielsweise kann das Lenkgetriebe als Kugelumlauflenkgetriebe, Zahnstangenlenk­
getriebe, Schneckenlenkgetriebe oder Schraubenspindellenkgetriebe ausgebildet sein.
[0042] In einer Weiterbildung sind das Gehäuse des Zwischengetriebes und ein Gehäuse des 
Lenkgetriebes lösbar und/oder in einer definierten Ausrichtung zueinander aneinander befestigt. 
Die starre Befestigung in der definierten Ausrichtung zueinander zwischen dem Gehäuse des 
Zwischengetriebes und dem Gehäuse des Lenkgetriebes verhindert Relativbewegungen zwi­
schen den Antriebselementen des Zwischengetriebes und des Lenkgetriebes. Mittels der exak­
ten Ausrichtung der Antriebselemente kann ein leichtgängiger Lauf über die Lebensdauer ge­
währleistet werden und es kommt zu keinen Verspannungen oder Beeinflussungen des Len­
kungsstrangs der Hauptlenkeinrichtung. Die lösbare Anbringung ermöglicht eine Demontage 
des Zwischengetriebes beispielsweise zu Wartungszwecken. Zur Demontage kann beispiels­
weise der Lenkungsstrang der Hauptlenkeinrichtung und der Lenkungsstrang der Zusatzlenk­
einrichtung von dem Zwischengetriebe sowie zusätzlich die Befestigung am Gehäuse des 
Lenkgetriebes gelöst werden.
[0043] Beispielsweise können das Gehäuse des Zwischengetriebes und das Gehäuse des 
Lenkgetriebes miteinander verschraubt sein.
[0044] Die Erfindung ist auch auf ein Kraftfahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug (zum Beispiel 
Lastkraftwagen oder Omnibus), mit einem Zwischengetriebe wie hierin offenbart oder einer 
Vorrichtung wie hierin offenbart gerichtet.
[0045] Es ist auch möglich, die Vorrichtung wie hierin offenbart für Personenkraftwagen, gelän­
degängige Fahrzeuge usw. zu verwenden.
[0046] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen und Merkmale der Erfindung 
sind beliebig miteinander kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden 
im Folgenden unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
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[0047] Figur 1 eine Perspektivansicht einer Vorrichtung zum Lenken eines Kraftfahrzeugs 
gemäß einem Ausführungsbeispiel;

[0048] Figur 2 eine Perspektivansicht eines Zwischengetriebes und eines Lenkgetriebes 
der beispielhaften Vorrichtung zum Lenken des Kraftfahrzeugs;

[0049] Figur 3 eine perspektivische Innenansicht des beispielhaften Zwischengetriebes; 
und

[0050] Figur 4 einen Halbschnittansicht einer Antriebswelle des beispielhaften Zwischenge­
triebes.

[0051] Die in den Figuren gezeigten Ausführungsformen stimmen zumindest teilweise überein, 
so dass ähnliche oder identische Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind und zu 
deren Erläuterung auch auf die Beschreibung der anderen Ausführungsformen bzw. Figuren 
verwiesen wird, um Wiederholungen zu vermeiden.

[0052] In Figur 1 ist eine Vorrichtung 10 zum Lenken eines Kraftfahrzeugs dargestellt. Das 
Kraftfahrzeug kann insbesondere ein Nutzfahrzeug, zum Beispiel ein Omnibus oder ein Last­
kraftwagen, sein. Die Vorrichtung 10 kann beispielsweise für einen Fahrschulbetrieb des Kraft­
fahrzeugs genutzt werden.
[0053] Die Vorrichtung 10 weist eine Hauptlenkeinrichtung 12, eine Zusatzlenkeinrichtung 14, 
ein Zwischengetriebe 16 und ein Lenkgetriebe 18 auf.

[0054] Die Hauptlenkeinrichtung 12 dient als fahrerseitige Lenkeinrichtung des Kraftfahrzeugs. 
Die Hauptlenkeinrichtung 12 weist ein Lenkrad 20 und einen Lenkungsstrang 22 auf. Das Lenk­
rad 20 ist antreibend mit dem Lenkungsstrang 22 verbunden. Der Lenkungsstrang 22 ist antrei­
bend mit dem Zwischengetriebe 16 verbunden. In der dargestellten Ausführungsform weist der 
Lenkungsstrang 22 eine Lenk-Gelenkwelle auf, die antreibend und gelenkig mit dem Zwischen­
getriebe 16 verbunden ist.
[0055] Die Zusatzlenkeinrichtung 14 dient als beifahrerseitige Lenkeinrichtung des Kraftfahr­
zeugs. Die Zusatzlenkeinrichtung 14 weist ein Lenkrad 24 und einen Lenkungsstrang 26 auf. 
Das Lenkrad 24 ist antreibend mit dem Lenkungsstrang 26 verbunden. Der Lenkungsstrang 26 
weist eine Mehrzahl von miteinander verbundenen Lenk-Gelenkwellen und Winkelgetrieben auf. 
Es ist allerdings beispielsweise auch möglich, den Lenkungsstrang 26 mit einer oder mehreren 
flexiblen Wellen vorzusehen.

[0056] Im Einzelnen weist der Lenkungsstrang 26 eine erste Lenk-Gelenkwelle 28, eine Zwi­
schenwelle 30, eine zweite Lenk-Gelenkwelle 32, ein erstes Winkelgetriebe 34, eine dritte Lenk- 
Gelenkwelle 36, ein zweites Winkelgetriebe 38 und eine vierte Lenk-Gelenkwelle 40 auf, die 
miteinander in der angegebenen Reihenfolge antreibend und jeweils gelenkig miteinander 
verbunden sind.
[0057] Die Zwischenwelle 30 ist drehbar in einer Halterung 42 gelagert. Die Halterung 42 ist 
beispielsweise an einer Karosserie oder einem Rahmen des Kraftfahrzeugs befestigt. Das erste 
Winkelgetriebe 34 und das zweite Winkelgetriebe 38 können beispielsweise als Kegelradgetrie­
be ausgebildet sein. Das erste Winkelgetriebe 34 und das zweite Winkelgetriebe 38 dienen zur 
Umlenkung der übertragenen Drehung und des übertragenen Drehmoments um 90°. Das erste 
Winkelgetriebe 34 und das zweite Winkelgetriebe 38 können beispielsweise an einer Karosserie 
oder einem Rahmen des Kraftfahrzeugs befestigt sein. Die dritte Lenk-Gelenkwelle 36 erstreckt 
sich zwischen einer Beifahrerseite und einer Fahrerseite des Kraftfahrzeugs. Die vierte Lenk- 
Gelenkwelle 40 ist antreibend und gelenkig mit dem Zwischengetriebe 16 verbunden.
[0058] Das Zwischengetriebe 16 ist antreibend mit dem Lenkgetriebe 18 verbunden. Das Zwi­
schengetriebe 16 verbindet den Lenkungsstrang 22 trieblich mit dem Lenkgetriebe 18. Zusätz­
lich kann das Zwischengetriebe 16 den Lenkungsstrang 26 trieblich mit dem Lenkgetriebe 18 
verbinden, wie hierin im Detail insbesondere unter Bezugnahme auf Figur 3 beispielhaft be­
schrieben ist.
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[0059] Das Lenkgetriebe 18 dient zum Wandeln einer Drehbewegung, die von dem Zwischen­
getriebe 16 eingeleitet wird, in einer ausgehende Schiebebewegung zum Lenken von Rädern 
des Kraftfahrzeugs. Das Lenkgetriebe 18 kann auf jegliche bekannte Art und Weise ausgebildet 
sein. Beispielsweise kann das Lenkgetriebe 18 als ein Kugelumlauflenkgetriebe ausgebildet 
sein. Es ist allerdings beispielsweise auch möglich, dass das Lenkgetriebe 18 als Zahnstangen­
lenkgetriebe, Schneckenlenkgetriebe oder Schraubenspindellenkgetriebe ausgebildet ist. Über 
eine Halterung 44 ist das Lenkgetriebe 18 beispielsweise an einem Rahmen oder einer Karos­
serie des Kraftfahrzeugs befestigt.
[0060] Nachfolgend ist das beispielhafte Zwischengetriebe 16 im Detail insbesondere unter 
Bezugnahme auf die Figuren 2 und 3 beschrieben. Die Figur 2 zeigt das Zwischengetriebe 16 
und das Lenkgetriebe 18 von außen. Die Figur 3 zeigt das Zwischengetriebe 16 ohne Gehäuse.
[0061] Das Zwischengetriebe 16 weist ein eigenes Gehäuse 46 auf. Das Gehäuse 46 kann 
beispielsweise aus zwei aneinander befestigten Gehäuseabschnitten, zum Beispiel Gehäuse­
hälften, gebildet sein. Das Gehäuse 46 ist ein geschlossenes Gehäuse und nach innen sowie 
nach außen abgedichtet. Damit kann kein Schmutz in das Gehäuse 46 gelangen und kein 
Schmiermittel, zum Beispiel Schmierfett, aus dem Gehäuse 46 austreten.

[0062] Das Gehäuse 46 ist direkt an einem Gehäuse 48 des Lenkgetriebes 18 befestigt. In dem 
dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Gehäuse 46 über drei Schrauben 50 (nur zwei 
Schrauben in Figur 2 sichtbar) an dem Gehäuse 48 befestigt. Die Befestigung erfolgt in einer 
definierten Ausrichtung, sodass eine einfache Montage und ein sicherer Betrieb gewährleistet 
sind. Dadurch dass die Gehäuse 46 und 48 aneinander befestigt sind, kommt es zu keinen 
Relativbewegungen zwischen dem Zwischengetriebe 16 und dem Lenkgetriebe 18.

[0063] Die Lenk-Gelenkwelle des Lenkungsstrangs 22 ist gelenkig und antreibend mit einem 
Wellenstumpf einer ersten Antriebswelle 52 des Zwischengetriebes 16 verbunden. Die Lenk- 
Gelenkwelle 40 ist gelenkig und antreibend mit einem Wellenstumpf einer zweiten Antriebswelle 
54 des Zwischengetriebes 16 verbunden. Die Lenk-Gelenkwelle des Lenkungsstrangs 22 und 
die Lenk-Gelenkwelle 40 sind an entgegengesetzten Seiten des Zwischengetriebes 16 trieblich 
mit der jeweiligen Antriebswelle 52 und 54 verbunden. Die Wellenachsen der Antriebswellen 52 
und 54 verlaufen im Wesentlichen parallel zueinander. Die Antriebswellen 52 und 54 sind dreh­
bar im Gehäuse 46 des Zwischengetriebes 16 gelagert. Die ersten Antriebswelle 52 ist als eine 
Durchgangswelle ausgeführt, die über ein Abtriebselement 56 antreibend mit dem Lenkgetriebe 
18 verbunden ist.

[0064] Unter Bezugnahme auf Figur 3 ist dargestellt, dass das Zwischengetriebe 16 als einstu­
figes Stirnradgetriebe ausgebildet ist. Ein angetriebenes Zahnrad 58 ist drehfest auf der ersten 
Antriebswelle 52 angeordnet. Ein treibendes Zahnrad 60 ist drehfest auf der zweiten Antriebs­
welle 54 angeordnet. Die Übersetzung zwischen dem treibenden Zahnrad 60 und dem ange­
triebenen Zahnrad 58 ist 1.
[0065] Das Zwischengetriebe 16 weist einen Kopplungsmechanismus 62 auf. Der Kopplungs­
mechanismus 62 ermöglicht eine Kopplung und Entkopplung der zweiten Antriebswelle 54 und 
der ersten Antriebswelle 52. In der entkoppelten Stellung des Kopplungsmechanismus 62 ist 
das Kraftfahrzeug mittels der Hauptlenkeinrichtung 12 (siehe Figur 1) lenkbar. In der gekoppel­
ten Stellung des Kopplungsmechanismus 62 ist das Kraftfahrzeug mittels der Hauptlenkeinrich­
tung 12 und der Zusatzlenkeinrichtung 14 (siehe Figur 1) lenkbar.

[0066] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist der Kopplungsmechanismus 62 eine Schie­
bemuffe 64 und eine Schaltgabel 66 auf. Die Schiebemuffe 64 ist drehfest und axial verschieb­
bar auf einem Keilwellenprofil 68 der zweiten Antriebswelle 54 angeordnet. Das treibende Zahn­
rad 60 ist drehfest mit der Schiebemuffe 64 verbunden. Beispielsweise können das treibende 
Zahnrad 60 und die Schiebemuffe 64 miteinander verschraubt sein. Mittels der Schaltgabel 66, 
die in eine Umfangsnut der Schiebemuffe 64 eingreift, kann die Schiebemuffe 64 auf dem Keil­
wellenprofil 68 zusammen mit dem treibenden Zahnrad 60 verschoben werden. Damit kann das 
treibende Zahnrad 60 wahlweise in Eingriff mit dem angetriebenen Zahnrad 58 und außer Ein-
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griff von dem angetriebenen Zahnrad 58 verschoben werden. In Figur 3 sind das treibende
Zahnrad 60 und das angetriebene Zahnrad 58 in Eingriff miteinander.
[0067] Neben der hier dargestellten Ausführungsform des Kopplungsmechanismus 62 mit der 
Schiebemuffe 64 kann der Kopplungsmechanismus auch anders aufgebaut sein. Beispielswei­
se kann der Kopplungsmechanismus eine Kupplung, wie eine Klauenkupplung, aufweisen, die 
eine Triebverbindung zwischen dem treibenden Zahnrad 60 und der zweiten Antriebswelle 54 
bilden kann. Hierbei ist es beispielsweise möglich, dass das treibende Zahnrad 60 nicht ver­
schoben werden muss, sondern ständig im Eingriff mit dem angetriebenen Zahnrad 58 ist.

[0068] Zum Betätigen des Kopplungsmechanismus 62 ist eine Betätigungseinrichtung 70 vor­
gesehen. Die Betätigungseinrichtung 70 weist eine Betätigungsstange 72, ein Griffstück 74 und 
ein Zwischenstück 76 auf. Die Betätigungsstange 72 ist mittels des Griffstücks 74 manuell 
verschiebbar. Das Griffstück 74 kann zum Verschieben der Betätigungsstange 72 beispielswei­
se bequem von einem Fahrersitz des Kraftfahrzeugs aus erreicht werden. Über das Zwischen­
stück 76 ist die Betätigungsstange 72 mit der Schaltgabel 66 verbunden, sodass eine Verschie­
bung der Betätigungsstange 72 eine Verschiebung der Schaltgabe 66 und somit eine Verschie­
bung der Schiebemuffe 72 und des treibenden Zahnrads 60 zur Folge hat. Beispielsweise kann 
ein Fahrer des Kraftfahrzeugs die Betätigungsstange 72 mittels des Griffstücks 74 nach oben 
ziehen, um den Kopplungsmechanismus 62 in die eingekoppelten Stellung zu verschieben.

[0069] Um ein Verkanten der Schaltgabel 66 während einer Verschiebebewegung zu verhin­
dern, ist die Betätigungseinrichtung 70 und damit der Kopplungsmechanismus 62 an einer 
Führungseinrichtung 78 längsgeführt. Die Führungseinrichtung 78 weist eine Führungsstange 
80 und ein Durchgangsloch in dem Zwischenstück 76 auf. Die Führungsstange 80 ist in dem 
Gehäuse 46 des Zwischengetriebes 16 befestigt. Insbesondere ist die Betätigungseinrichtung 
70 mittels des Durchgangslochs des Zwischenstücks 76 entlang der Führungsstange 80 längs 
verschiebbar.

[0070] Das Zwischengetriebe 16 weist zudem eine Arretiereinrichtung 82 auf. Die Arretierein­
richtung 82 ermöglicht eine Arretierung des Kopplungsmechanismus 62 in der eingekoppelten 
Stellung und in der ausgekoppelten Stellung. Im Einzelnen kann ein Sicherungsstift (Siche­
rungsbolzen) 84 der Arretiereinrichtung 82 wahlweise in eines von zwei voneinander beabstan­
deten Durchgangslöchern in der Betätigungsstange 72 zum Arretieren der Betätigungsstange 
72 eingeführt werden. In der arretierten Stellung kann die Betätigungseinrichtung 70 und somit 
der Kopplungsmechanismus 62 nicht verschoben werden. Beispielsweise kann der Sicherungs­
stift 84 mittels eines bequem vom Fahrersitz des Kraftfahrzeugs erreichbaren Griffstücks 86 
gegriffen werden. Das Griffstück 86 ist an dem Sicherungsstift 84 befestigt.
[0071] Wie in Figur 2 gezeigt ist, sind die Griffstücke 74 und 86 außerhalb des Gehäuses 46 
angeordnet und zugänglich.
[0072] In Figur 4 ist eine Rasteinrichtung 88 gezeigt. Die Rasteinrichtung 88 ermöglicht, dass 
der Kopplungsmechanismus 62 in der eingekoppelten Stellung gehalten wird, sodass beim 
Lösen der Arretiereinrichtung 82 der Kopplungsmechanismus 62 sich nicht ohne gezielte Betä­
tigung in die ausgekoppelte Stellung verschiebt. Stattdessen muss zur Überwindung der Rast­
wirkung der Rasteinrichtung 88 eine bestimmte Kraft mittels der Betätigungseinrichtung 70 
aufgebracht werden, um den Kopplungsmechanismus 62 zu verschieben. Es ist beispielsweise 
auch möglich, dass eine alternative oder zusätzliche Rastvorrichtung vorgesehen ist, um den 
Kopplungsmechanismus 62 in der ausgekoppelten Stellung zu halten.
[0073] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist die Rasteinrichtung 88 mindestens einen 
federvorgespannten Rastkörper 90 auf, der verschiebbar in der Schiebemuffe 64 gelagert ist. 
Im Einzelnen ist der Rastkörper 90 in einer Richtung senkrecht zur Wellenachse der zweiten 
Antriebswelle 54 verschiebbar. In der eingekoppelten Stellung des Kopplungsmechanismus 62 
greift der Rastkörper 90 in eine V-förmige Umfangsnut 92 des Keilwellenprofils 68 ein. Damit 
wird die Schiebemuffe 64 auf dem Keilwellenprofil 68 axial gesichert. Der Rastkörper 90 kann 
beispielsweise als eine Kugel ausgebildet sein oder zumindest einen Kugelkopf aufweisen.
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Unter Überwindung der Federvorspannung des Rastkörpers 90 kann die Schiebemuffe 64 in die
ausgekoppelten Stellung des Kopplungsmechanismus 62 verschoben werden, wenn die Arre­
tiereinrichtung 82 (siehe Figur 3) gelöst ist. Es ist beispielsweise auch möglich, dass der Rast­
körper federvorgespannt in der zweiten Antriebswelle 54 verschiebbar ist und die Umfangsnut
an einer Innenumfangsfläche der Schiebemuffe 64 angeordnet ist.
[0074] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausführungsbei­
spiele beschränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwandlungen möglich, die 
ebenfalls von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den Schutzbereich 
fallen. Insbesondere beansprucht die Erfindung auch Schutz für den Gegenstand und die 
Merkmale der Unteransprüche unabhängig von den in Bezug genommenen Ansprüchen. Ins­
besondere sind die Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 unabhängig voneinander offen­
bart. Zusätzlich sind auch die Merkmale der Unteransprüche unabhängig von sämtlichen Merk­
malen des unabhängigen Anspruchs 1 und beispielsweise unabhängig von den Merkmalen 
bezüglich des Vorhandenseins und/oder der Konfiguration der ersten Antriebswelle, der zweiten 
Antriebswelle und/oder des Kopplungsmechanismus des unabhängigen Anspruchs 1 offenbart.
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BEZUGSZEICHENLISTE

10 Vorrichtung zum Lenken

12 Hauptlenkeinrichtung
14 Zusatzlenkeinrichtung

16 Zwischengetriebe
18 Lenkgetriebe
20 Lenkrad
22 Lenkungsstrang

24 Lenkrad
26 Lenkungsstrang
28 Lenk-Gelenkwelle

30 Zwischenwelle

32 Lenk-Gelenkwelle
34 Winkelgetriebe
36 Lenk-Gelenkwelle
38 Winkelgetriebe
40 Lenk-Gelenkwelle
42 Halterung

44 Halterung

46 Gehäuse
48 Gehäuse
50 Schraube

52 Erste Antriebswelle
54 Zweite Antriebswelle

56 Abtriebselement
58 Angetriebenes Zahnrad
60 Treibendes Zahnrad
62 Kopplungsmechanismus

64 Schiebemuffe
66 Schaltgabel
68 Keilwellenprofil
70 Betätigungseinrichtung

72 Betätigungsstange
74 Griffstück
76 Zwischenstück
78 Führungseinrichtung
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80 Führungsstange
82 Arretiereinrichtung

84 Sicherungsstift
86 Griffstück
88 Rasteinrichtung
90 Rastkörper

92 Umfangsnut
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Patentansprüche
1. Zwischengetriebe (16) für eine Vorrichtung (10) zum Lenken eines Kraftfahrzeugs, insbe­

sondere Nutzfahrzeugs, mit einer, insbesondere fahrerseitigen, Hauptlenkeinrichtung (12) 
und einer, insbesondere beifahrerseitigen, Zusatzlenkeinrichtung (14), aufweisend:
eine erste Antriebswelle (52), die trieblich mit einem Lenkungsstrang (22) der Hauptlenk­
einrichtung (12) verbindbar ist;
eine zweite Antriebswelle (54), die trieblich mit einem Lenkungsstrang (26) der Zusatzlenk­
einrichtung (14) verbindbar ist;
und
ein Gehäuse (46), in dem die erste Antriebswelle (52) und die zweite Antriebswelle (54) 
drehbar aufgenommen sind,
gekennzeichnet durch:
einen Kopplungsmechanismus (62), der zum wahlweisen Koppeln und Entkoppeln der ers­
ten Antriebswelle (52) und der zweiten Antriebswelle (54) ausgebildet ist.

2. Zwischengetriebe (16) nach Anspruch 1, wobei:
das Gehäuse (46) ein abgedichtetes und/oder geschlossenes Gehäuse ist; und/oder 
der Kopplungsmechanismus (62) in dem Gehäuse (46) aufgenommen ist.

3. Zwischengetriebe (16) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2:
das Zwischengetriebe (16) als ein, insbesondere einstufiges, Stirnradgetriebe ausgebildet 
ist; und/oder
das Zwischengetriebe (16) eine Übersetzung von 1 aufweist; und/oder
die Zusatzlenkeinrichtung (14) und die Hauptlenkeinrichtung (12) an entgegengesetzten 
Seiten des Zwischengetriebes (16) trieblich mit dem Zwischengetriebe (16) verbindbar 
sind.

4. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei:
die erste Antriebswelle (52) drehfest mit einem angetriebenen Zahnrad (58) verbunden ist; 
die zweite Antriebswelle (54) drehfest mit einem treibenden Zahnrad (60) verbunden ist; 
und
der Kopplungsmechanismus (62) zum wahlweisen Koppeln und Entkoppeln des treibenden 
Zahnrads (60) und des angetriebenen Zahnrads (58) ausgebildet ist.

5. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei:
der Kopplungsmechanismus (62) eine Schiebemuffe (64) oder eine Kupplung, insbesonde­
re eine Klauenkupplung, aufweist.

6. Zwischengetriebe (16) nach Anspruch 5, wobei:
das treibende Zahnrad (60) mit der Schiebemuffe (64) verschiebbar ist, um in Eingriff mit 
und außer Eingriff von dem angetriebenen Zahnrad (58) zu gelangen.

7. Zwischengetriebe (16) nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, wobei:
die Schiebemuffe (64) auf einem Keilwellenprofil (68) der zweiten Antriebswelle (54) ver­
schiebbar ist; und/oder
die Schiebemuffe (64) mittels einer Schaltgabel (66) verschiebbar ist.

8. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ferner aufweisend:
eine Führungseinrichtung (78), insbesondere aufweisend eine Führungsstange (80), mittels 
der der Kopplungsmechanismus (62) geführt, insbesondere längsgeführt, ist.

9. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, ferner aufweisend:
eine Arretiereinrichtung (82), insbesondere aufweisend einen Sicherungsstift (84), mittels 
der der Kopplungsmechanismus (72) in einer eingekoppelten Stellung und/oder einer aus­
gekoppelten Stellung arretierbar ist.
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10. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ferner aufweisend:
eine Rasteinrichtung (88), insbesondere aufweisend einen in eine Umfangsnut (92) ein­
rastbaren federvorgespannten Rastkörper (90), mittels der der Kopplungsmechanismus 
(62) in einer eingekoppelten Stellung und/oder einer ausgekoppelten Stellung einrastbar 
ist.

11. Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, ferner aufweisend:
eine Betätigungseinrichtung (70), insbesondere aufweisend eine Betätigungsstange (72), 
mittels der der Kopplungsmechanismus (62) manuell betätigbar ist.

12. Vorrichtung (10) zum Lenken eines Kraftfahrzeugs, insbesondere Nutzfahrzeugs, aufwei­
send:
die Hauptlenkeinrichtung (12);
die Zusatzlenkeinrichtung (14); und das Zwischengetriebe (16) nach einem der Ansprüche 
1 bis 11, wobei der Lenkungsstrang (22) der Hauptlenkeinrichtung (12) trieblich mit der ers­
ten Antriebswelle (52) verbunden ist und der Lenkungsstrang (26) der Zusatzlenkeinrich­
tung (14) trieblich mit der zweiten Antriebswelle (54) verbunden ist.

13. Vorrichtung (10) nach Anspruch 12, ferner aufweisend:
ein Lenkgetriebe (18), insbesondere zum Wandeln einer eingehenden Drehbewegung in 
eine ausgehende Schiebebewegung, wobei das Zwischengetriebe (16) antreibend mit dem 
Lenkgetriebe (18) verbunden ist.

14. Vorrichtung (10) nach Anspruch 13, wobei:
das Gehäuse (46) des Zwischengetriebes (16) und ein Gehäuse (48) des Lenkgetriebes 
(18) lösbar und/oder in einer definierten Ausrichtung zueinander aneinander befestigt sind.

15. Kraftfahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einem Zwischengetriebe (16) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 11 oder einer Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 12 bis 14.

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen
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